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Vorwort

Mit der seit dem 12.7.2020 geltenden Verordnung (EU) 2019/1150 hat der Eu-
ropäische Gesetzgeber einen ersten wichtigen Schritt zur Schaffung eines einheit-
lichen Regulierungsrahmens für die europäische Plattformwirtschaft unternom-
men. Der Anwendungsbereich der P2B-VO ist denkbar weit formuliert und erfasst
neben Online-Marktplätzen, Hotelbuchungsportalen und App-Stores auch Ver-
gleichsportale und Online-Suchmaschinen. Angesichts der zu beobachtenden
Konvergenz von E-Commerce und Social Media („Social Commerce“) dürfte die
Verordnung künftig auch für Anbieter von sozialen Netzwerken an Bedeutung ge-
winnen.

Inhaltlich adressiert die Verordnung ein breites Spektrum an rechtlichen The-
men, von Fragen des AGB-Rechts über Transparenzanforderungen für Rankings
und Bestpreisklauseln bis hin zu Vorgaben für Beschwerde- und Mediationsverfah-
ren. Die P2B-VO liegt damit etwas quer zu den klassischen Kategorien des Ver-
trags-, Lauterkeits-, Kartell- und Prozessrechts. Für die systematische Auslegung
der Vorschriften und Einpassung der Verordnung in den geltenden unionsrecht-
lichen und mitgliedstaatlichen Rechtsrahmen stellt dies eine gewisse Herausforde-
rung dar. Hinzu kommt, dass die Geschäftsmodelle in der Plattformwirtschaft sehr
vielgestaltig sind und sich rasch weiterentwickeln.

Für diese erste Kommentierung der P2B-VO hat sich ein erfahrenes Autoren-
team aus Wissenschaftlern und Praktikern gefunden, das sich zum Ziel gesetzt hat,
den Leserinnen und Lesern eine praxisnahe Arbeitshilfe zu liefern, die den Zugang
zu den neuen Vorschriften erleichtert. Die Veröffentlichung des Kommentars ist zu-
gleich mit der Hoffnung verbunden, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Erschlie-
ßung des im Entstehen begriffenen europäischen „Plattformrechts“ zu leisten.

Mein herzlicher Dank gilt den Mitautoren für die sehr angenehme Zusammen-
arbeit, Herrn Dr. Sebastian Pech vom Verlag C.H.Beck für die vertrauensvolle Be-
gleitung desWerkes und meinenMitarbeiterinnen undMitarbeitern für die hervor-
ragende Unterstützung bei der Recherche und den Korrekturen. Sehr profitiert hat
die Arbeit an dem Kommentar ferner von zahlreichen Gesprächen im Rahmen des
von der Europäischen Kommission eingerichteten „Observatory on the Online
Platform Economy“. Den anderen Mitgliedern des Platform Observatory sowie
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommission gilt daher ebenfalls mein
herzlicher Dank.

Osnabrück, im Juli 2021 Christoph Busch
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